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Von der amtlichen Statistik werden seit 1972 im Abstand 
von jeweils 5 Jahren die Flächen des Marktobstanbaues 
im Bundesgebiet erfaßt.  Die Erhebungen gehen auf 
eine Initiative der Europäischen Gemeinschaft zurück. 
Sie dienen unter anderem auch der jährlichen Ernte-
berechnung im nationalen Bereich. 
 
Erhoben wurden die Obstarten Apfel, Birnen, 
Süßkirschen, Sauerkirschen, Pflaumen, Zwetschgen, 
Mirabellen, Renekloden, Aprikosen, Pfirsiche und 
Walnüsse.  Für jede dieser Arten waren die für die 
Anbaustruktur wesentlichen Merkmale, wie Pflanzjahr, 
Gesamtfläche der Anlage, Anzahl der Bäume, 
Verwendungszweck, sowie Pflanzabstände von Reihe zu 
Reihe und innerhalb der Reihe getrennt zu ermitteln.  Bei 
Äpfeln und Birnen waren diese Merkmale für jede Sorte 
getrennt anzugeben. Strauchbeerenobst und Erd-
beeren waren nicht Gegenstand der Erhebung. 

 

 

Dazu zählt die mit Obstbäumen bepflanzte Fläche, 
deren Ernte vollständig oder überwiegend zum Verkauf 
bestimmt ist. 

Die angegebene Baumobstfläche ist die absolute 
Netto-anbaufläche, Anteile für Vorgewende, 
Wirtschaftswege, Bewässerungsgräben usw. sind nicht 
enthalten.  Erfasst sind Flächen mit den reinen oder 
gemischten Beständen der in der Erhebung 
berücksichtigten Obstarten. 
 

Die Zahl der Bäume ist zur Berechnung der Pflanzdichte 
(Bäume/Hektar), und als Basis für die Ernte-
berichterstattung zur Ermittlung der Obsternte nötig.  Wo 
die Zahl der Bäume nicht direkt verfügbar war, konnte 
sie aus den Angaben der Fläche und der 
Pflanzabstände errechnet werden. 

 

1. Wenn auf einer Fläche nur Obstbäume stehen, d. 
h. ohne Unter- oder Zwischenkultur, ist Baumobst in 
jedem Fall die Hauptnutzung auf dieser Fläche. 

2. Wenn auf einer Fläche Obstbäume zusammen mit 
anderen Kulturen stehen, gilt Baumobst dann als 
Hauptnutzung, 

 - wenn sich die Bäume noch nicht im Ertragsalter 
befinden (Neupflanzungen) oder 

 - wenn in ertragsfähigen Anlagen der erzielbare 
Erlös aus der Baumobsternte normalerweise höher 
ist als der Erzeugungswert aus der Unter- oder 
Zwischenkultur. 

 

 
Angaben waren für folgende Obstarten zu machen: 
Äpfel, Birnen, Süßkirschen, Sauerkirschen, Pflaumen, 
Zwetschgen, Mirabellen, Renekloden, Aprikosen, 
Pfirsiche sowie Walnüsse, sofern sie als Hauptnutzung auf 
einer Fläche stehen. 

 

Das biologische, ertragsphysiologisch relevante Alter der 
Bäume folgt nicht dem Kalenderjahr sondern dem 
Rhythmus des Pflanzjahres Herbst/Frühjahr.  Infolge-
dessen wird zur Altersbestimmung der Bäume neben der 
Jahreszahl auch der Pflanzzeitpunkt (Frühjahr oder 
Herbst) erfragt. 

 

Die Randbepflanzung war, sofern sie aus Obstbäumen 
(als Begrenzung, Windschutz o. ä.) bestand, mitzuzählen. 

 

Äpfel und Birnen wurden nach Sorten erfaßt, weil 
aufgrund der EG-Bestimmungen jede Sorte, die mehr als 
3 % der jeweiligen Gesamtfläche in Anspruch nimmt, 
getrennt nachzuweisen und jede weitere, aus 
nationalen Gründen ermittelte Sorte ebenfalls zu 
melden war.  In der Bundesrepublik Deutschland 
wurden auf diese Weise 78 Tafelapfel- und 23 
Tafelbirnensorten einzeln ermittelt.  Die 
Sortendifferenzierung lag aus Gründen besserer 
Angebotstransparenz im nationalen Interesse.  
Gegenüber 1997 wurden 30 Apfel- und 3 Birnensorten 
neu aufgenommen. 

 

Dazu zählt Obst bestimmter Sorten, das in Aussehen und 
Geschmack den Verbraucherwünschen gerecht wird 
und als Frischware zum Verkauf vorgesehen ist. 

 

Als Unterkultur gilt der zwischen den Baumreihen 
durchgeführte Anbau landwirtschaftlicher oder 
gartenbaulicher Feldfrüchte einschließlich 
Beerenobst.  Dauergrünland ist als Unterkultur 
anzusehen, wenn eine regelmäßige Nutzung 
durch Schnitt oder Abweiden erfolgt.  Nicht 
genutztes Dauergrünland gilt dagegen nicht als 
Unterkultur im Sinne dieser Erhebung; ebenso sind 
Einsaaten, die der Bodenverbesserung dienen 
(Gründüngung, Mulchen), nicht als Unterkultur 
anzusehen. 
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Maßgebend ist die Art der Verwendung (Tafelobst, Wirtschafts- 
und Verwertungsobst), der das geerntete Obst in den letzten 
Jahren überwiegend zugeführt wurde.  Beim Kernobst erfolgte 
die Unterteilung anhand der Sortenbezeichnungen; für Apriko-
sen, Pfirsiche und Walnüsse wurde 2002 wie schon 1997, 1992, 
1987/88 und 1982 die Verwendung wegen der geringen Be-
deutung dieser Arten nicht mehr ausgewertet. 
 

Dazu zählt Obst mit weniger gutem Geschmack oder gering-
wertigen Sortierungen, das für die Verarbeitung im Haushalt 
oder in der Verwertungsindustrie vorgesehen ist (z. B. Most- und 
Weinäpfel, Most-, Koch- und Schälbirnen). 
 

 
Die Ergebnisse sind mit denen der Obstanbauerhebungen 1997, 
1992, 1987/88, 1982 und 1977 nur bedingt vergleichbar. In der 
Gesamtzahl der obstanbauenden Betriebe fehlen in der Erhe-
bung 1987/88 Betriebe, die nur Walnüsse angebaut haben.  
„Walnüsse" gehörten damals nicht zum Erhebungsprogramm.  
Gegenüber 1972 ist die Vergleichbarkeit wegen der Heraufset-
zung der Abschneidegrenze von 10 (1972) auf 15 Ar (ab 1977) 
nur im Bereich der Betriebe mit 0,2 Hektar (ha) Obstfläche und 
mehr gegeben. Beim Bogendruck 2001 lag die Abschneide-
grenze noch bei 15 Ar, wurde aber 2002 vor der Auswertung 
auf 30 Ar. heraufgesetzt, weshalb Betriebe erst ab 0,3 ha ver-
gleichbar sind 
 
Die in den Tabellen angegebenen Flächen sind im Jahr 2002 
erstmals als reine Nettoanbauflächen aus den Pflanz- und 
Reihenabständen errechnet worden, was überwiegend zu 
kleineren Flächenangaben als in den Vorjahren geführt hat. 
Anzugeben waren von den Auskunftspflichtigen die Gesamt-
flächen der Anlagen mit allen Anteilen, die für die Bewirtschaf-

tung der Obstanlagen nötig sind (z.B. Vorgewende, Gräben, 
Wege ...). 
Auch das Layout der einzelnen Tabellen hat sich geändert, 
was die Vergleichbarkeit ebenfalls etwas einschränkt. 
 

Die methodische Vorgehensweise bei der Baumobstan-
bauerhebung 2002 hat sich im Nachhinein als Fehler 
herausgestellt. Deshalb wurden die Flächen im August 
2006 korrigiert. 
Die korrigierten Flächen enthalten auch Anteile für Vor-
gewende, Wirtschaftswege, Bewässerungsgräben usw.   
sofern diese für die Bewirtschaftung der Obstbäume 
unerlässlich sind.  
Auf Grund der Flächenkorrektur verschiebt sich in den 
Tabellen, die nach Größenklassen der Baumobstfläche 
gegliedert sind, die Zuordnung der Betriebe. 
 

 

- = nichts vorhanden bzw. aus logischen 
  Gründen nicht errechnet 
0 = mehr als nichts, aber weniger als die  
  Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit 
X = Nachweis nicht sinnvoll 
 = Statistische Geheimhaltung 
Lkr. = Landkreis 
RB; Reg.-Bez. = Regierungsbezirk 
 
Im allgemeinen sind die Ergebnisse ohne Rücksicht auf die End-
summen auf- bzw. abgerundet worden.  Deshalb können sich 
durch Summierung von Einzelwerten in der Endsumme geringfü-
gige Abweichungen ergeben. 
 

Jahr 2002 1997 1992 1987 1982 1977 1972 

Betriebe 
Baumobstfläche 

Bäume 

 
Wert total 

Verän-
derung 

in % 

 
Wert total 

Verän-
derung 

in % 

 
Wert total 

Verän-
derung 

in % 

 
Wert total 

Verän-
derung 

in % 

 
Wert total 

Verän-
derung 

in % 

 
Wert total 

1) 

Verän-
derung 

in % 

 
Wert total 

2) 

Niedersachsen              

Betriebe (Anzahl) 903 -25,4 1 211 -21,9 1 551 -11,4 1 751 -22,0 2 244 -18,4 2 749 -23,0 3 571 
Baumobstfläche in 
ha 

8 850 -1,7 8 999 -5,3 9 507 -6,4 10 159 -8,2 11 067 -9,3 12 204 -10,8 13 685 

Bäume (Anzahl) 12 664 384 +16,5 10 869 134 +34,3 8 092 770 +39,8 5 789 128 +29,9 4 457 605 -1,4 4 522 241 -9,7 5 009 490 

RB Braunschweig              

Betriebe (Anzahl) 50 -24,2 66 -41,6 113 +0,9 112 -39,1 184 -  -  -  -  
Baumobstfläche in 
ha 

126 -24,6 167 -35,5 259 -5,5 274 -23,2 357 -  -  -  -  

Bäume (Anzahl) 96 444 +10,4 87 335 -9,4 96 376 +9,4 88 114 -23,2 114 697 -  -  -  -  

RB Hannover              

Betriebe (Anzahl) 43 +4,9 41 -46,8 77 -23,8 101 -10,6 113 -  -  -  -  
Baumobstfläche in 
ha 

165 +46,0 113 -35,8 176 0,0 176 -12,0 200 -  -  -  -  

Bäume (Anzahl) 166 824 +52,8 109 152 +4,8 104 181 +49,4 69 731 +7,9 64 618 -  -  -  -  

RB Lüneburg              

Betriebe (Anzahl) 770 -26,6 1 049 -19,7 1 307 -12,9 1 500 -20,8 1 893 -  -  -  -  
Baumobstfläche in 
ha 

8 403 -2,1 8 581 -3,9 8 929 -6,5 9 553 -7,6 10 335 -  -  -  -  

Bäume (Anzahl) 12 164 381 +16,3 10 461 813 +35,9 7 699 569 +41,8 5 430 628 +32,2 4 107 429 -  -  -  -  

RB Weser-Ems              

Betriebe (Anzahl) 40 -27,3 55 +1,9 54 +42,1 38 -29,6 54 -  -  -  -  
Baumobstfläche in 
ha 

156 +13,0 138 -2,8 142 -8,4 155 -10,9 174 -  -  -  -  

Bäume (Anzahl) 236 735 +12,3 210 834 +9,4 192 644 -4,0 200 655 +17,4 170 861 -  -  -  -  

1) Nur Landesergebnisse vorhanden. – 2) Ergebnis der Gartenbauerhebung 1972/73, Zusatzbefragung, nur Landesergebnis sinnvoll, da vor Gebietsreform. 
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7606,31 Äpfel
326,45 Birnen
916,93 sonstige Baumobstsorten
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Erhebungsvordruck der Obstanbauerhebung 2002 in Niedersachsen
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Noch: Erhebungsvordruck der Obstanbauerhebung 2002 in Niedersachsen
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Informationsblatt zur Obstanbauerhebung 2002 
 

- Diese Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ist Bestandteil des Erhebungsvordrucks - 
 
 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
 

Die Obstanbauerhebung wird allgemein alle 5 Jahre in der Zeit von Januar bis Juni durchgeführt. Um zu 
frühzeitigen Ergebnissen zu kommen, findet sie in diesem Jahr im Januar statt.  
Mit der Obstanbauerhebung 2002 werden Baumobstflächen von zusammen mindestens 15 Ar erfaßt, auf denen 
Obst für Erwerbszwecke angebaut wird. Die Ergebnisse werden für nationale Ernteberechnungen im 
Marktobstbau und zur Erfüllung der in der Richtlinie des Rates 76/625/EWG vom 20. Juli 1976 (ABl. EG Nr. L 218 
S. 10) von der Europäischen Union geforderten Angaben über das Produktionspotential bestimmter 
Baumobstanlagen benötigt. 
 
 

Rechtsgrundlagen 
 

In folgenden Rechtsgrundlagen ist diese Erhebung angeordnet: 
1. Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 

Juni 1998 (BGBl. I S. 1635), in Verbindung mit der  Verordnung  zur Aussetzung von  Erhebungsmerkmalen  
nach dem  Agrarstatistikgesetz  (AgrStatGAussV)  vom 03. März 1999 (BGBl. I S. 300). 

 
2. Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 

462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857). 
 
 

Auskunftspflicht 
 
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 AgrStatG.  

 
Nach § 91 Abs. 1 AgrStatG sind Betriebe mit einer Baumobstfläche von zusammen mindestens 15 Ar für 

Erwerbszwecke auskunftspflichtig. 
 

Erhoben werden die Merkmale nach § 17 AgrStatG. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung 
zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs. 6 BStatG keine aufschiebende Wirkung. 
 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist vom Auskunftspflichtigen auf dem Erhebungsvordruck durch 
eigenhändige Unterschrift zu Bestätigen. 
 
 

Geheimhaltung 
 

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in gesetzlich 
ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 
 

Eine Übermittlung von Einzelangaben nach § 98 Abs. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG an die 
zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen ist 
zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 
 

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe 
unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben 
dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, daß sie nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen wieder zugeordnet werden können.  
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Eine Übermittlung zu anderen - insbesondere steuerlichen Zwecken - ist ausgeschlossen! 
 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht für alle Personen, die an der Erhebung mitarbeiten und damit Empfänger 
von Einzelangaben sind. 
 
 

Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten, Ausfüllen der Erhebungvordrucke 
 

Zur Entlastung der Auskunftspflichtigen können Erhebungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie haben sich 
auszuweisen und sind zur Geheimhaltung besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen 
Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt 
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit.  
 

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Auskunftspflichtigen bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie 
dürfen die Erhebungsvordrucke nach deren Angaben ausfüllen.  
 

Auf Wunsch kann der Auskunftspflichtige aber auch  

- die Angaben selbst in den Erhebungsvordruck eintragen und 
- diesen dem Erhebungsbeauftragten übergeben oder in einem verschlossenen Umschlag aushändigen oder bei 

der Erhebungsstelle (Gemeindeverwaltung) abgeben oder ausreichend frankiert an das Niedersächsische 
Landesamt für Statistik, Postfach 91 07 64, 30453 Hannover innerhalb einer Woche absenden.  

 
 

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen 
 

Hilfsmerkmale sind Vor- und Familienname (ggf. Firmen-, Instituts- oder Behördenname), Anschrift, Datum und 
Unterschrift, die als freiwillige Angabe erbetene Telefonnummer sowie die Belegenheit der Baumobstflächen.  
 

Sie dienen lediglich der technischen Durchführung der Erhebung und werden mit Ausnahme der Belegenheit der 
Baumobstflächen spätestens nach Abschluß der Prüfung der Angaben auf Vollständigkeit von den 
Erhebungsvordrucken abgetrennt. 
 

Die Belegenheit der Baumobstflächen wird nach Abschluß der Schlüssigkeitsprüfung gelöscht. 
 
 

Kennummer des Betriebes (Betriebsnummer) und Betriebsregister 
 

Die Kennummer des Betriebes ist eine systemfrei vergebene Ordnungsnummer und dient der Identifizierung des 
Betriebes (siehe § 97 Abs. 3 AgrStatG). Sie wird zusammen mit dem Namen, der Anschrift und der 
Telefonnummer in das gemäß § 97 AgrStatG zu führende Betriebsregister aufgenommen.  
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